
BEKANNTMACHUNGEN

DIES UND DAS

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

IN GEDENKEN

Heidi & Eddie Dworschak
feiern heute ihre goldene Hochzeit.

50
Michelle & Jan mit Karlotta & Jakob

Chris & Steffi mit Hanna
Natalie & Marc mit Sophia & Lukas

04.08.1973 - 04.08.2023
to be continued

Wir gratulieren euch recht herzlich
und wünschen weiterhin viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.

Rolf und deine ganze Familie
Du fehlst

Manchmal glauben wir, dass du da bist,
dich mit uns freust, wenn wir zusammen sind.

Manchmal glaube ich, dass du bei mir bist,
mir zur Seite stehst, mit mir redest,
und doch bleibt dein Platz leer.

Lie Rosellen
04. August 2020

▶www.falkenstein-bedachung.de
▶Rolladenreparaturen☏ 02131 - 1 763068

*Amtliche Bekanntmachung
75. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst, Bereich „Hüngert“
Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 02.03.2023 über die 75. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Kaarst „Hüngert“ folgenden Beschluss gefasst.
Die Feststellung der 75. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Kaarst für den Bereich „Hüngert“
mit der beigefügten Begründung und Umweltbericht sowie der Plandarstellung wird gemäß § 5 Abs. 5
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.3634) beschlossen. Das
Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Holzbüttgen. Die genaue Abgrenzung ist der zeichnerischen
Darstellung zu entnehmen.
Dieser Beschluss wurde der Bezirksregierung Düsseldorf gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntge-
macht am 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung zur Genehmigung vorge-
legt. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Verfügung vom 29.06.2023, Az.: 35.02.01.01-23Kaa-075-1582, die
75. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 BauGB genehmigt.
Bekanntmachungsanordnung
Die Erteilung der Genehmigung zur 75. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst „Hüngert“
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 75. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.
Die 75. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt wird mit ihrer Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung vomTag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im
Infobüro Planen und Bauen im Rathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst, Zimmer 214/217, wäh-
rend der Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst Auskunft gegeben.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November

2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt
wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.
3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntge-
macht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebeneGenehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahrenwurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 31.07.2023
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum

kaarst*
*Amtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 108 „Hüngert“ – Büttgen –
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 folgenden Beschluss gefasst:
Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in
der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntgemacht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit gelten-
den Fassung wird der Bebauungsplan Nr. 108 „Hüngert“ -Büttgen- mit textlichen Festsetzungen als Sat-
zung beschlossen. Die Entwurfsbegründung nach § 2a BauGB wird als Entscheidungsbegründung über-
nommen.
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Stadt Kaarst über den Bebauungsplan Nr. 108 ,,Hüngert“ –Büttgen–mit text-
lichen Festsetzungen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplanmit textlichen Festsetzungen und der zusammenfassenden Erklärungwirdmit seiner
Begründung vomTag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im Infobü-
ro Planen undBauen imRathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst, Zimmer 214/217, während der
Öffnungszeiten, zurzeit von
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangenwird über den Inhalt des Bebau-
ungsplans 108 ,,Hüngert“ –Büttgen– mit textlichen Festsetzungen Auskunft gegeben.
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November

2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt
wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.
3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntge-
macht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebeneGenehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahrenwurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 31.07.2023
Die Bürgermeisterin
in Vertretung
Gez.
Ursula Baum

kaarst*

▶Kellerisolierung, Kanalreparatur, Terrassen,
Zufahrten. Kompetent als Meisterbetrieb, seit
50 Jahren, Pallakies-Bau, Kaarst, 02131/514431

klicken. stöbern. sparen.

Prospekte einfach online durchblättern

Alle Top-Angebote in der Nähe finden

Persönliche Produktempfehlungen

Produkt- und Händlersuche

weekli App jetzt kostenfrei
runterladen!

„Barmherzig, gnädig
und geduldig ist Gott;
seine Liebe kennt
keine Grenzen.“

(Psalm 103,8)

Bieterwettstreit um das Krönungskleid

VONHANSGEORGMARZINKOWSKI

NEUSS Der amtierende Schützen-
könig Marc I. (Hillen) hatte die Idee
„Schützen gegen Krebs“ und grün-
dete einen entsprechenden Verein.
Diese IdeegriffnunderGildezug„De
Nachzügler“ auf und veranstaltete
eineBenefiz-Auktionzugunstendie-
ser Initiative. Dass NeussMarketing
seinen gut besuchten Mittwochs-
Feierabendmarkt auf dem Freithof
für diese Aktion bereitstellte, bot
auch bei wechselhaftemWetter ein
attraktivesWillkommen.
Volker Finke und Dennis Volkeri,

die Spitzen des Gildezuges, hatten
Ende Juni Neusser Prominente aus
Politik und Schützenwesen sowie
weitereGönnergebeten, fürdieAuk-
tion zu spenden – und viele Promis
folgtenderEinladung.Bürgermeister
ReinerBreuer etwahatte einenFuß-
ballmitdenOriginal-Unterschriften
von Spielern der Bundesligamann-
schaft 2018/19 von Borussia Mön-
chengladbach gestiftet: „Wenn der
nicht für mindestens 111 Euro weg-
geht, nehme ich ihn wieder mit“,
sagte Breuer, der ein Eigengebot in
dieser Höhe abgegeben hatte. Für
185 Euro erstand den Ball am Ende
dasTeamvomRestaurant-CaféVicus
an der Niederstraße.
Auch Altbürgermeister Herbert

Napp war dabei, natürlich rau-
chend. Sein Buch über seine mehr
als 17-jährige Amtszeit im Konzern

Stadt Neuss wurde für 60 Euro er-
steigert. Damit entwickelte sich
trotz des geschickten Einsatzes von
„Auktionator“Volker Finke die Akti-
on zur Schnäppchenschlacht. Zwei

Flaschen Gin mit einemWarenwert
von 72 Euro kamen zumBeispiel für
70 Euro unter den Hammer, drei Li-
ter Killepitsch (Wert 100 Euro) fan-
den für 70 Euro einen Abnehmer.

Selbst handsignierte Fußballschuhe
des Ex-Fortunen Andreas „Lumpi“
Lambertz, die zum Mindestgebot
von 150 Euro aufgerufen wurden,
gingen schließlich für 110 Euroweg,
dazu gab es noch einTrikot.
EineOriginal-ZeichnungdesKari-

katuristenWilfried Küfen erbrachte
150 Euro. Der „Picasso von Neuss“
sagtedazu:„Die istmindestens1000
Eurowert.“ÜberhauptwarenBilder
schwer an den Mann zu bringen.
WährenddieFotografievonDietmar
Steinhaus„Quirinusbasilika imWin-
ter“, gestiftet vomLandtagsabgeord-
neten Jörg Geerlings, noch 150 Euro
erbrachte, wurden zwei Gemälde

desBundestagsabgeordnetenDaniel
Rinkert zurückgestellt.
AttraktiverwardaeinMittagessen

mit der amtierenden Schützenma-
jestät –eskamfür200Eurounterden
Hammer.MarcHillen teilte amRan-
de mit, dass bereits 40.000 Euro für
seine Aktion zusammengekommen
seien, die schon 60 Familien mit an
Krebs erkrankten Angehörigen zu-
gute kamen.
DerKönigsordendes2022verstor-

benen Juweliers Franz-Josef Badort,
NeusserSchützenkönig imJahr2001,
wurde von Jan LukasWaibel für 155
Euro ersteigert, der seinerseits zwei
mit seiner Agentur „3DPrintNove-
sia“ geschaffene Quirinusfiguren
spendierte. Die wertvollere – weil
farbig gefasste – der beiden Figuren
sicherte sich für 120 EuroBert Röm-
gens. Der Verwaltungsdirektor der
jüdischen Gemeinde Düsseldorf ist
imNeusser Grenadierkorps aktiv.
Das Finale der Auktion galt einem

Highligh: dem Krönungskleid der
Schützenkönigin. Das fand nach
langem Bieterwettstreit schließlich
denWeg nach Allerheiligen. Es wird
aber nach demWunsch der Stifterin
demRheinischenSchützenmuseum
Neuss als Dauerleihgabe zur Verfü-
gung gestellt.

Bei einer Benefiz-Auktion
für den „Verein Schützen
gegen Krebs“ erzielte das
Kleid von Schützenköni-
gin Jutta Hillen den höchs-
ten Preis. Jetzt wird es ein
Museumsstück.

Das Angebot Jutta Hillen, Ehe-
frau des Schützenkönigs, stiftete
das Kleid, das sie beim Krö-
nungsball des Neusser Bürger-
Schützen-Vereins trug.
Das Ergebnis Das Galakleid
der Innenarchitektin wurde für
1000 Euro von Anja und Thomas
Zdrzalek ersteigert.

Ein Königinnenkleid für
1000 Euro versteigert

INFO

Lesung im
Nachbarschaftscafé
NEUSS (NGZ) Der Neusser Autoren-
kreis kommt am 17. August von 17
bis 18.30 Uhr zu einer Lesung ins
Nachbarschaftscafé Friedrich der
Caritas, Friedrichstraße 42. Die
Autorinnen und Autoren laden zu
einer Sommerrunde, bieten Kurz-
geschichten oder Ausschnitte aus
Erzählungen und Romanen. Das
Angebot ist kostenfrei. In der Be-
gegnungsstätte„Nachbarschaftsca-
fé Friedrich“ treffen sich regelmäßig
Menschen 60plus.

Zwei Führungen
durch das
historische Neuss
NEUSS (NGZ) Den August startet
Neuss Marketing mit einer Füh-
rung zum historischen Neuss und
dem Quirinusmünster. Es gibt viel,
was Neuss zu bieten hat: 2000 Jah-
reGeschichte vondenRömernüber
die Franzosen bis in die Neuzeit,
mittelalterliches Mauerwerk und
bedeutende Baudenkmäler. Auf
einem Rundgang durch den alten
Stadtkern lernendieTeilnehmer viel
Wissenswertesüberdie kleinenund
großen, vergangenen und gegen-
wärtigen Sehenswürdigkeiten ken-
nen. Diese Stadtführung am Sams-
tag, 5. August, von 16 bis 18 Uhr,
kostet 13 Euro für Erwachsene und
beinhaltet aucheine Innenbesichti-
gung des Quirinusmünsters. Durch
dasNeusserGründerzeitviertel geht
es am Freitag, 11. August, von 16.30
Uhrbis 18Uhr. Anhandausgewähl-
terBaudenkmälerwerdenArchitek-
turundGeschichtederGründerzeit
inNeussbetrachten.DieTeilnahme
kostet für Erwachsene elf Euro. Ti-
ckets undweitere Infos gibt esunter
www.neuss-marketing.de/veran-
staltungskalender.

Schützenkönig
Marc Hillen ließ
das Krönungs-
kleid seiner

Frau angesichts
desWetters am
Mittwoch zu-

hause.
FOTO:WOI

Für 1000 Euro
wurde das Kleid
der Königin er-
steigert.
FOTO: SUSANNE
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